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Versickerungsanlagen für Dach- und 
Verkehrsflächenwässer: Fachkundige Planung erspart 

Schadenersatz  

Dimensionierung von Sickeranlagen: ÖNorm 2501 vs. ÖNorm 2506-1 

Häufig finden sich in bau-
rechtlichen Bewilligungsbe-
scheiden sinngemäß For-
mulierungen wie: „Die Nie-
derschlagswässer von Dach- 
und Verkehrsflächen sind 
schadlos auf eigenem Grund 
zu versickern.“ Diese rechtli-
che Vorgabe stellt für Planer 
aber nicht selten eine Her-
ausforderung dar, da der 
Verbringung von Nieder-
schlagswässern während der 
Planungsphase oftmals – im 
wahrsten Sinne des Wortes 
– zu wenig bis gar kein 
Raum gewidmet wird. Vielen 
Bauherren ist dabei nicht 
bewusst, dass durch 
schlechte Planung und Aus-
führung einer Versickerungs-
anlage oft massive Schäden 
am eigenen oder den Nach-
bargrundstücken entstehen 
können, für die im Verschul-
densfall der Bauherr haftet. 
Diese Schäden reichen von 
feuchten Kellern und Aus-
schwemmungen bis hin zu 
Hangrutschungen.  
 
Wissenswertes zum Ver-
ständnis der Thematik 
Bei der Planung einer Anlage 
zur Verbringung von Nieder-
schlagswässern sind sowohl 
rechtliche (zB Wasserrecht) 
als auch normative Vorgaben 
(zB ÖNorm B 2506-1) einzu-
halten. Auch Wasserrechte 
und/oder Schutz- und 
Schongebietsverordnungen 
können zu berücksichtigende 
Einschränkungen für die 
Gestaltung von Versicke-

rungsanlagen darstellen. Im 
Besonderen bei der Versi-
ckerung von Oberflächen-
wässern von Verkehrsflä-
chen (Einfahrten, nicht über-
dachte Parkflächen etc.) 
muss der Eintrag von 
Schadstoffen in den Unter-
grund weitgehend verhindert 
werden. 
 
Für die Dimensionierung 
einer solchen Anlage sind 
neben der Größe und der Art 
der zu entwässernden Flä-
chen auch die natürlichen 
Randbedingungen Geologie 
und Niederschlag im Bereich 
des Bauplatzes wesentlich. 
Besteht der Untergrund aus 
gut durchlässigen Grobkorn-
ablagerungen (zB „Murschot-
ter“) kann in der Regel den 
rechtlichen und technischen 
Vorgaben ohne größere 
Probleme entsprochen wer-
den. Oft sind derartig günsti-
ge geologische Bedingungen 
jedoch nicht gegeben und 
der Untergrund wird von 
schlecht durchlässigen Fein-
kornablagerungen (zB 
Schluffe, Tone, Moränen) 
aufgebaut. Zudem kann in 
Tallagen bis nahe an die 
Geländeoberfläche heranrei-
chendes Grundwasser die 
Versickerung von Nieder-
schlagswässern erschweren, 
da deren direkte Einleitung in 
das Grundwasser nur in Aus-
nahmefällen zulässig ist. Bei 
Bauvorhaben in Hanglange 
sollten auch mögliche 
Schichtwasserführungen und 

deren Ableitung bedacht 
werden. 
 
Vorteile einer Bemessung 
nach ÖNorm B 2506-1 
Im österreichischen Nor-
mungswesen werden An-
wendung, hydraulische Be-
messung, Bau und Betrieb 
von Regenwasser-Sicker-
anlagen für Abläufe von 
Dachflächen und befestigte 
Flächen durch die ÖNorm 
B 2506-1 geregelt. Die Grö-
ße der Versickerungsanlage 
wird entsprechend den Vor-
gaben dieser Norm wesent-
lich von der Größe der zu 
entwässernden Flächen, den 
am jeweiligen Standort gülti-
gen Starkniederschlagsdaten 
und dem Durchlässigkeits-
beiwert bzw. der Sickerge-
schwindigkeit des Unter-
grundes bestimmt. Das Zu-
sammenspiel dieser drei 
Faktoren bildet die Grundla-
ge für eine standort- und 

Versickerungsanlage mit in großem 
Kieskörper eingestellten Schächten 
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bauwerksbezogene Bemes-
sung der Anlage. 
 
Die Berechungsansätze der 
ÖNorm B 2506-1 für die un-
terschiedlichen Arten von 
Versickerungsanlagen bauen 
auf der korrekten Wahl des 
maßgeblichen Bemessungs-
niederschlages auf.  
 
Gefahren einer Standard-
lösung  
In der Praxis wird für die 
Bemessung von Versicke-
rungsanlagen immer noch 
häufig die in der ÖNorm 
B 2501 definierte Nieder-
schlagsspende von 300 Liter 
je Sekunde und Hektar 
(300 l/(s*ha)) mit einer Dauer 
von 5 bis 15 Minuten heran-
gezogen. Auf Basis dieser 
Niederschlagsspende ergibt 
sich bei einem 15-minütigen 
Niederschlag eine „Bemes-
sungsniederschlagsspende“ 
von 27 l/m². Dieser Wert wird 
beispielsweise für den Raum 
Graz bei einem 10-jährlichen 
Starkniederschlag (28,5 l/m²) 
übertroffen, für den Raum 
Köflach ist bereits ein 5-
jährliches Starknieder-
schlagsereignis mit 30,7 l/m² 
deutlich intensiver. 
 
Diese Differenzen erschei-
nen auf den ersten Blick 
nicht erheblich, jedoch be-
deuten sie, dass eine Anlage 
beim Eintritt eines für den 
jeweiligen Raum tatsächlich 
relevanten Starknieder-
schlagsereignisses bereits 
nach kürzester Zeit überlas-
tet ist und überläuft. In Ge-
bieten mit gering durch-
lässigem Untergrund sind 
Anlagen die auf Basis einer 
Niederschlagsspende von 
300 l/(s*ha) bemessen wur-
den jedenfalls unterdimensi-

oniert. Ein Überlaufen ist 
bereits bei Ereignissen mit 
hoher Eintrittswahrschein-
lichkeit (zB 5-jährliche Ereig-
nisse) zu erwarten. Folgen-
schwere Überlastungen mit 
Schäden an eigenen oder 
fremden Objekten wären in 
den meisten Fällen durch 
eine vorausschauende und 
optimierte Planung der Si-
ckeranlage vermeidbar. 
 

 
Spuren eines Schlammstromes, hervor-
gerufen durch überlastete Sickeranlage 
 
Unabhängig von der richti-
gen und sicheren Bemes-
sung und trotz ordnungsge-
mäßer und sorgfältiger War-
tung muss aber immer klar 
sein, dass Versickerungsan-
lagen bei stärkeren Nieder-
schlägen als der ihrer Be-
messung zu Grunde geleg-
ten überlaufen. Für alle Ver-
sickerungsanlagen muss 
daher sichergestellt werden, 
dass überlaufende Wässer 
schadlos abfließen können. 
 
Was können wir für Sie 
tun? 
Bei uns ist die Bemessung 
von Versickerungsanlagen 
gemäß ÖNorm B 2506-1 seit 
Jahren Standard. So garan-
tieren wir eine optimal auf die 

Bedingungen auf Ihrem Bau-
platz abgestimmte Bemes-
sung Ihrer Versickerungs-
anlage.  
 
Sowohl eine Über- als auch 
eine Unterdimensionierung 
der Anlage wird vermieden 
und Sie sparen somit sowohl 
Platz als auch Kosten. 
 
Die für eine Bemessung 
einer Versickerungsanlage 
notwendigen fachkundigen 
geologischen und hydrogeo-
logischen Untersuchungen 
und Erhebungen (Baugrund-
erkundung, Sickerversuch, 
Erhebung Starknieder-
schlagsdaten etc.) werden 
von uns routinemäßig durch-
geführt. Den Planungskosten 
stehen oft finanzielle Erspar-
nisse gegenüber, die aus der 
wirtschaftlichen Ausführung 
einer optimal geplanten Si-
ckeranlage resultieren. 
Führt eine mangelhafte Pla-
nung oder Ausführung von 
Versickerungsanlagen zu 
Schäden am eigenen Haus 
oder Grundstück oder an 
nachbarschaftlichen Anwe-
sen, so können für die Behe-
bung derselben hohe Kosten 
anfallen. Durch fachgerechte 
Planung und Ausführung 
können sowohl Folgekosten 
als auch Ärger vermieden 
werden.  
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